
Viertel jährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 20 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur
228 Sgr.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.

Jnſerate für den Courier werden

Jn Magdeburg in der Creue
ſchen Buchhandlung, Kreite-

weg No. 156.
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genommen: Jn Leipzig mmC 0 u t Buchhandlung von H. Kirchner,0 Univerftätsſtraße, Sewandhaus No. e.

Zeitung
und Land.

Unter Verantwortlichkeit der Verlags- Expedition
mitherausgegeben von Dr. Schadeberg.

Die für den Courier beſtimmten Mittheilungen Sendungen c. bittet man, wie bisher, an die Expedition des Couriers
Cbei Schwetſchke) zu richten.

Nr. 62. Halle, Freitag den 14. März
Hierzu zwei Beilagen.
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1845.

Deutſchland.
Berlin, den 12. März. Se. Majeſtät der König ha-

ben dem Konige von Portugal Majeſtät den Schwar-
zen Adler-Orden verliehen.

Se. Majeſtät der König haben geruht: Die Geheimen
Regierungs und vortragenden Räthe im Miniſterium des
Jnnern, Lette und von Maſſow, zu Geheimen Ober-
Regierungs-Räthen zu ernennen.

Se. Königl. Hoheit der Prinz Friedrich iſt nach
Duüſſeldorf abgereiſt.

Der General von Pfuel ſoll im Auftrage unſerer Re-
gierung mit einer politiſchen Miſſion nach der Schwetz ab
gehen. Sobald die Geſundheit des Generals, die in den
letzten Tagen etwas gelitten, wiederhergeſtellt, wird derſelbe
nach Neufchatel abreiſen. Hr. v. Pfuel iſt bekanntlich Gou-
verneur von Neufchatel und zugleich Chef des Sten preußi-
ſchen Armee-Korps in Weſtphalen, einer der humanſt n und
ausgezeichnetſten Oberoffiziere der jetzigen Zeit.

Von mehreren hieſigen Katholiken iſt gegenwartig
hier eine Adreſſe an den Biſchof Arnoldi in Umlauf geſetzt,
welche ſich zu Gunſten der Trierer Rockausſtellung ausſpricht.
Unter den Unterzeichneten findet man auch die Namen von
vier hieſigen höheren Beamten, welche der katholiſchen Kir-
che angehöoren. Dagegen haben andere hieſige hervorragende
Katholiken ſich entſchieden gegen dieſe Adreſſe ausgeſprochen,
da ſie mit der Trierer Rockausſtellung durchaus nicht ein-
verſtanden ſind. Wie man hoört, iſt auch von hieſigen Ka-
tholiken in Anregung gebracht worden, eine offentliche Er-
klärung zu erlaſſen, worin ſie ſich hinſichtlich der Theil-
nahme fur die hieſige deutſch katholiſche Gemeinde verwah-
ren. Ob dieſe Erklärung erfolgen wird, hat man noch nicht
erfahren können.

Berlin, d. 10. März. Die geſtrige Verſammlung der
hieſigen Chriſtkatholiſchen hatte einen vorzugsweiſe erbau-
tichen Charakter. Der Vorſitzende, Hr. Muller, eröffnete

die Berathung durch ein, auf die religiöſen Bewegungen be
zugliches Gebet, welches auf alle Anweſenden, mindeſtens
200 an der Zahl, den tiefſten Eindruck hervorbrachte. Es
gab ſich darin kund, daß die Reform im innerſten Weſen
des Chriſtenthums wurzelt. Der Vorſitzende charakterifirte
alsdann den Begriff der wahren chriſtlichen Kirche und ging
dann näher auf die aufgeſtellten Glaubensbekenntniſſe der
Reform uber. Er hielt die mehr nach Außen gekehrte Ne-
gative einerſeits und die Poſitive andererſeits fur eine ge-
genſeitige Ergänzung und war der Anſicht, daß das Berli-
ner Glaubensbekenntniß die nothwendige Vermittlung des
Ganzen ſei. Daſſelbe wurde geſtern wiederum von minde-
ſtens 50 Perſonen aller Stande unterzeichnet, ſo daß die
Gemeinde jetzt 150 Familien zählen wird. Da in der geſtrk-
gen Verſammlung auch Damen anweſend waren, ſo las der
Vorſitzende den Aufſatz einer Dame vor, welcher im Jntereſſe
des neuen Katholizismus n ihre Schweſtern gerichtet war.
Der Aufſatz machte den Eindruck, daß man atllſeitig ver-
langte, ihm die größte Verbreitung zu verſchaffen. Hier-
nach wies der Vorſitzende darauf hin, daß die nächſte Sorge
des Gemeinde-Vorſtandes dahin gerichtet ſein werde, derſel-
ben, ſo lange kein Geiſtlicher an ihrer Spitze ſtäaände, die
nöthige Erbauung durch Bücher zu verſchaffen. Die Bibel
ſei ohne Zweifel das ſchönſte Erbauungsbuch es wurde
eine Reihe von Zeugniſſen der römiſch- katholiſchen Biſchofe
fur den Werth der h. Schrift angefuhrt. Den neuen Ge-
meinden ſei ſie daher vorzugsweiſe zu empfehlen man habe
bisher ſtets von proteſtantiſchen und katholiſchen Bibeln ge-
ſprochen; das Vorurtheil habe zwiſchen beiden eine feſte
Grenze gezogen; es müſſe daher eine Vibel geben, welche
dieſem Vorurtheil ausweicht, welche allen Chriſten gleich
werth iſt. Der Vorſitzende führte an, daß er dabei beſchaäf
tigt ſei, die h. Schrift und zwar zunächſt das neue Tefſta
ment in neuer Ueberſetzung herauszugeben.

Leipzig, d. 10. März. Die Vorgange in der geſtri
gen Verſammlung der deutſch katholiſchen Gemeinde dahier



waren im Weſentlichen folgende: Ein Antrag eines Mitglie-
des, hervorgerufen durch einige von Taktloſigkeit zeugende
Aeußerungen in der vorletzten Verſammlung, und dahin ge-
hend, daß man ſich jeder Bemerkung, welche die Schweſter
kirche verletzen könne, bei den Verhandlungen enthalten
möge fand allgemeine Zuſtimmung ebenſo wie der Wunſch,
daß nur wirkliche Mitglieder der neuen Gemeinde an den
Verhandlungen thatigen Antheil nehmen moöochten. Sehr
erfreuend war die Mittheilung des Vorſtandes, daß ein aus-
gezeichneter Geiſtlicher, wie man erwarten durfe, bald fur
die Gemeinde zu gewinnen ſein werde, ſeine Zuſage ſei bald
zu hoffen. Den Gottesdienſt in den Oſtertagen, fur wel
chen die Gemeinde ſich die Mitbenutzung einer der hieſigen
proteſtantiſchen Kirchen vom Stadtrath erbeten hat, wird
der Geiſtliche einer auswärtigen Gemeinde aushuülfsweiſe be
ſorgen wenn nicht bis dahin die Gewinnung des eigenen
Geiſtlichen erfolgt ſein ſollte. Die Zahl der Gemeindeglie-
der beträgt gegenwärtig nahe an 200.

Schneidemuühl, d. 7. März. Czerski hat an dem
Tage, wo die Exkommunikation gegen ihn veroffentlicht
wurde, der in Chodzieſen gebildeten Gemeinde öffentlich
Gottesdienſt gehalten. Am 5. iſt er nach Breslau abgereiſt,
um Ronge bei dem am O. dort zu haltenden Gottesdienſte
zu aſſiſtiren. Unſer KirchenVermögen iſt von einem Ber
liner Blatt auf 3500 Thlr. angegeben worden. Von Kir-
chenvermögen kann bei der neuen Gemeinde bis jetzt noch
gar nicht die. Rede ſein, aber die uns zugegangenen milden
Beiträge belaufen ſich auf etwas uüber 2000 Thlr. Zu ei-
nem Pfarrhauſe, in welchem ein Betſaal eingerichtet werden
ſoll, iſt von dieſem Gelde ein Bauplatz angekauft, desglei-
chen auch Baumaterialien, welche bereits angefahren wer
den. Wie wir hoören, bildet ſich nun auch in Poſen
eine chriſt-katholiſche Gemeinde.

Marienburg d. 3. März. Auch hier iſt eine An
zahl Katholiken im Begriff, von Rom ſich loszuſagen und
zu einer deutſch-katholiſchen Gemeinde zuſammenzutreten. An
der Spitze der Bewegung ſteht ein allgemein geachteter Ka-
tholik, der, in Jtalien geboren, hier angeſiedelt iſt.

Hildesheim, d. 9. März. Die Hildesheimſche Zeitung
veröffentlicht das Glaubensbekenntniß, welches die chriſt-katho-
liſche Gemeinde, die ſich daſelbſt gebildet, angenommen hat.
Als Grundlage für das kirchliche Bekenntniß der neuen Ge-
meinde wird die reine Lehre Jeſu Chriſti, wie ſie dteſer ſelbſt
und ſeine Apoſtel gelehrt haben, und wie uns dieſelbe in dem
Evangelium hinterlaſſen iſt, anerkannt. Sie ſchließt ſich da
mit den Gemeinden an, welche in Schneidemühl, Leipzig, Bres-
lau, Dresden, Berlin, Elberfeld Annaberg und anderen Or-
ten ſchon gebildet worden ſind. Das Glaubensbekenntniß iſt
von dem Vorſtande der neuen Gemeinde: J. J. G. Hartmann,
F. A. Northoff, Anton Gottsleben und J. Ludw. Gehrcke,
unterzeichnet.

Frankfurt a. M., d. 7. März. Wie man wiſſen will, ſoll
der Bundesverſammlung in den letzten Tagen zur Beſprechung
der Preß- Angelegenheiten neue Veranlaſſung gegeben worden
ſein. Wohl aber mag man auch im Schooße jener Ver-
ſammlung die Ueberzeugung erlangt haben, daß öffentlicher
Beſprechung von Lebensfragen keine allzu enge Schranke ge-
zogen werden darf. Gewiß machen einzelne Staaten eine Aus-
nahme; allein dies iſt doch keine allgemeine Norm. Vor-
geſtern fand hier eine vorbereitende Verſammlung bezüglich der
Bildung einer Deutſch katholiſchen Gemeinde in unſerer Stadt
Statt.
Frankfurt a. M., d. 8. März. Die Theilnahme der

Katholiken in der Wetterau an den durch Ronge und Czerski

2

hervorgerufenen kirchlichen Bewegungen wächſt von Tag zu
Tag, und hier und da iſt man entſchieden für gänzliche Los
ſagung von Rom und Bildung einer chriſtlich katholiſchen
Kirche.

Jn Würzburg iſt Ronge'“s Portrait durch die Pollzei
weggenommen worden. Geiſtlichkeit und Polizei ſuchen dort
eifrig nach der geheimen Exiſtenz einer deutſch katholiſchen
Kirche.

Görlitz, d. 6. März. Für Ronge hat ſich auch hier die
Theilnahme ſehr lebhaft ausgeſprochen eine Adreſſe findet noch
fortwährend Unterzeichner und eine Sammlung gewährte 55
Thaler, welche an ihn abgeſendet worden iſt; eine zweite
Sammlung iſt noch im Wachſen begriffen. Eben ſo warm
intereſſirt ſich das hieſige Publikum für Schneidemühl; die er
öffnete Sammlung verſpricht einen reichen Ertrag, da Einzelns
bis 25 Thaler geſteuert haben. Daß unter den Spendenden
auch Katholiken ſind, darf wohl kaum erſt erwähnt werden,
wie ſich überhaupt unter denſelben auch hier Sympathie für
das erwachte chriſt-katholiſche Leben kund giebt. Nebenbei giebt
es auch hier ſolche, welche die Religion der Liebe nicht aner
kennen mögen, weil ſie in einen beſondern Himmel zu kom-
men wünſchen. Jhr Verdächtigen der Chriſt-Katholiſchen fin-
det aber wenig Anklang, und, wenn nicht Alles trügt, ſollen
ſie noch erleben, daß auch hier eine chriſt-katholiſche Gemeinde
ihre eigene Kirche haben wird. Bei der Nähe von Böhmen
wird dieſelbe von beſonderer Wichtigkeit ſein.

Wien, d. 5. März. Sicherm Vernehmen nach iſt in
den letztern Tagen aus Rom bei unſerer Regierung eine drin-
gende Vorſtellung in Bezug der kirchlichen Ereigniſſe in Deutſch
land eingetroffen. Man mag allerdings in Rom unangenehm
von der Erhebung der Gemüther für einen reineren Katholi-
cismus berührt worden ſein.

Frankreich.
Paris, d. 8. Maärz. Die geſtrige Sitzung der Pairs-

kammer iſt ruhig abgelaufen. Das Geſetz zur Bewilligung
der Million fur geheime Polizeigelder iſt mit 111 Stimmen
gegen 44 angenommen worden. Beugnot, Martin und Por-
talis haben über die durch das Ausſchreiben des Kardinals
Bonald angeregte kirchenrechtliche Frage geſprochen.

Da die Staatsrathsbeſchlüſſe in Sachen des hohen Kle-
rus ohne Wirkung bleiben, dieweil ſie von keiner Penalität
(Strafandrohung) begleitet ſind, ſo heißt es, man werde,
dem Mangel abzuhelfen nächſtens einen Geſetzvorſchlag in
dieſer Beziehung an die Pairskammer bringen.

Dem Marſchall Bugeaud zu Ehren wird am 16. März
im Saal der Borſe ein Feſtſchmaus gegeben werden.

Admiral Dupetit-Thouars iſt geſtern vom König empfan
gen worden er wird dieſer Tage nach Breſt abgehen, um
ſich dort im April zu einer neuen Miſſion einzuſchiffen.

Die letzten Nachrichten aus Dſchemma el Ghazout lau
ten ſehr beunruhigend. Abd-el-Kader's Einfluß in Marokko
ſteigt immer mehr; er hat die angeſehenſten Häuptlinge,
unter Andern Todſchini-Aina, fur ſich gewonnen und man
ſieht mit dem Frühjahr entſcheidenden Ereigniſſen entgegen.

Großbritannien und Jrland:
London, d. 6. März. Jn der geſtrigen Sitzung des

Unterhauſes wurden mehrere Verſuche, Modifikationen in
die Einkommentaxe-Bill zu bringen durch miniſterielle Ma-
joritäten von 73 und reſp. 52 Stimmen (bei ſchwach be
ſetztem Hauſe) zuruückgewieſen.
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Spanien.
Madrid, d. 27. Februar. Das „Eco del Comerelo“

berichtet nach brieflichen Mittheilungen, daß die Jeſuiten
und die Geſellſchaft zur Verbreitung des Glaubens in der
ganzen Provinz Andaluſien mehr und mehr feſten Fuß ge-
winnen und hier bereits auf vielen Punkten ihre Nieder-
laſſungen definitiv organiſirt haben. Der Hauptſitz dieſer
ultramontanen Propaganda iſt in Gibraltar. Es beſteht
dort eine formliche Junta, welche die Arbeiten leitet und
vorbereitet. Die Junta erhält von Rom aus, wohin ſich
jetzt wieder ihr Präſident begeben hat, ihre Befehle. Auch
mit Verzweigungen, die der Jeſuitenorden in Liſſabon und
anderen Städten Portugals in neuerer Zeit wieder angelegt,
ſteht die Junta von Gibraltar in lebhaftem Verkehre. Alle
dieſe Umtriebe zeigen daß der Klerus und insbeſondere der
Jeſuitenorden, ermuthigt durch die ſchwache Nachgiebigkeit
des dem jetzt faſt fanatiſchen Eifer der Königin-Mutter folgen-
den Miniſteriums Narvaez nun auf der Halbinſel der Py-
renäen das Haupt wieder erheben und ihre Jntriguen, de-
ren Folgen fur Spanien ſo verderblich und blutig waren,
aufs Neue ſpielen laſſen werden. Der Geſetzentwurf fur
Rückgabe der noch nicht verkauften Guter des Klerus wur-
de, wie man jetzt vernimmt, von den Herren Martinez de
la Roſa und Mon im Kabinette vorgelegt und insbeſondere
von ihnen vertheidigt.

Oſtindien und China.
(London, d. 6. März.) Die mit der Ueberlandpoſt

eingelaufenen Nachrichten ſind in Betreff Jndiens wie Chi-
nas ungünſtig. Der öffentliche Markt iſt uüberhäuft mit
europäiſchen Fabrikaten, was nothwendig zwei üble Folgen
hat, nämlich daß die europäiſchen Waaren ſehr im Preiſe
fallen insbeſondere wollene und baumwollene Fabrikate,
und die indiſchen Produkte un verhältnißmäßig ſteigen weil
es an Gegenſtänden zur Ruckfracht gebricht. Jn China ſieht
dies noch trauriger aus weil die oſtindiſchen Märkte den
Ueberfluß ihrer Waaren auch dahin exportiren. Der
Thee ſteht in China höher als die Erndte erwarten ließe.

Vermiſchtes.
Aus den Mittheilungen der landräthlichen Behoör-

den ergiebt ſich, daß im Laufe des verftoſſenen Jahres im
Verwaltungs-Bezirke der Königl. Regierung zu Erfurt wie
der bedeutende Baumpflanzungen gemacht und uberhaupt
123,695 wilde Obſtbäume gepflanzt, 53,670 durch Pfropfen,
Okuliren 2c. veredelt, 60,094 ſchon veredelte Obſtbäume ver-
pflanzt und 1,043,157 Nutz und Brennholzbäume, ein
ſchließlich 70 Maulbeerbäume angepflanzt, außerdem aber
eine bedeutende Anzahl Morgen Forſtgrund beſäet worden.
Das Amtsblatt der Königl. Regierung enthält die Namen
der Gemeinden, die ſich in dieſer Hinſicht beſonders ausge-
zeichnet haben.

Nach dem „Journal de la Librairie“ erſcheinen in
Paris 439 Zeitungen und periodiſche Schriften, wovon 438
in franzoſiſcher, 6 in polniſcher, 3 in engliſcher, 1 in deüt-
ſcher und 1 in ſpaniſcher Sprache. 45 (namlich 44 fran
zoöſiſche Journale und 1 engliſches) haben Kaution erlegt.

Jn der Maſchinenfabrik der Herren Samuda zu
Blackwall zerſprang am 5. März ein Dampfkeſſel mit ſo
furchtbarer Gewalt, daß das Dach des Maſchinenhauſfes
in die Luft geſchleudert ward. Nachdem man ſich von der
Verwirrung, welche in Folge der Exploſion entſtanden war,
etwas erholt hatte und nun den Schaden unterſuchte, fand
ſich, daß vier Arbeiter auf der Stelle umgekommen und
ſechs ſo ſchwer verletzt waren, daß an ihrem Aufkommen
gezweifelt wird.

Dresden. Der hieſige Verein zum Schutze der
Thiere hat auf die Beantwortung der Fragen: 1) Welches
iſt die zweckmäßigſte Weiſe, Vieh aller Art zur Schlacht
bank zu transportiren, und 2) welches iſt die zweckmaßigſte
Art des Toödtens aller zum Schlachten beſtimmten Thiere,
ſo daß in beiden Fällen der naturgemäße Nutzen des Schlacht
viehes geſichert bleibt, dabei aber die unnutze Quälerei deſ-
ſelben vermieden werde, einen Preis von 20 Dukaten geſetzt.
Die Concurrenz- Schriften müſſen bis Oſtern 1846 an das
Direktorium des Vereins eingeſandt ſein.
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Familien- Nachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Heute Abend 81 Uhr wurde meine
liebe Frau, Liſette geb. Ebener, von
einem geſunden Mädchen ſchnell und gluck-
lich entbunden.

Zörbig, den 11. März 1845.
Ferd. Körner.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Die hieſigen MarſtallsGebaude an Wohn
gebäuden, Schaaf und Pferdeſtällen, Scheu-
nen, Schaferhaus Schuppen und derglei-
chen in der Hauptſtraße und am frequen-
teſten Orte der Stadt gelegen, welche ſich
zu Fabrik Anlagen, ſo wie zum Betriebe
von Oekonomie nicht minder jedem andern
beliebigen Geſchaft eignen, ſollen nach vor-
dergegangener Uebereinkunft beider ſtädti-
ſchen Behörden, ſowie nach bereits erfolg

ter Genehmigung Einer Königlichen Hoch-
löblichen Regierung öffentlich an den Meiſt-
bietenden, entweder in verſchiedenen Abthei-
lungen oder zuſammen je nachdem es fur
die Stadt-Commune am vortheilhafteſten
erſcheint, verkauft werden. Termin haben
wir hierzu auf den 17. April c. Vormit-
tags 11 Uhr an Magiſtratsſtelle angeſetzt
und laden andurch unter Bekanntmachung
dieſer Veräußerung beſitz und zahlungsfa-
hige Kaufer ein, am genannten Tage ihre
Gebote zum Protokolle zu geben und des
Zuſchlags wenn ſie ſonſt annehmbar ſind,
ſich zu gewartigen.

Anſchlag der zu verkaufenden Gegenſtände
und die Bedingungen des Verkaufs können
vom 1. April c. an täglich auf dem Rath-
hauſe in unſerer Regiſtratur in den Stun-
den von früh 9 Uhr bis Nachmittags 5 Uhr
eingeſehen werden.

Sangerhaufen, am 18. Febr. 1845.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Ein allhier nicht unangenehm und in

einer ziemlich frequenten Straß? gelegenes,
im vorigen Jahre neu aufgebauetes Wohn-
haus, worin bieher ein Material,
Baumwollen und Kurzer-Waaren- Handel
lebhaft betrieben worden reſp. noch betrie-
ben wird, und welches außer dem Kaufla-
den 4 Studen, 2 Kammern, Küche, Kel-
ler und großen Bodenraum enthaält, und
wozu eine Scheune, Stallung, ein Gart-
chen, eine Pflaumenkabel, circa 4 Scheffel
Ausſaat Feld und eine Wieſe gehoöörig, ſoll,
wegen Veränderung des Beſitzers, bis zum
1. April c. entweder verpachtet oder ver
kauft werden.

Das Nähere hierüber in Zörbig bei
dem Actuar Kühne.

Barfüßerſtroße Nr. 127 iſt eine freund
liche Stube nebſt Kammer, modern aus-
meublirt, den 1. April zu beziehen. Das

Nähere eine Treppe hoch daſelbſ.



Auetion der großen Fuß-Hip-
pelſchen Marktbude.

Sonnabend den 15. d. Nachm. 4 Uhr,
wird die auf dem hieſigen Viehmarkte auf-
geſtellte Marktbude

50 Fuß lang, 35 Fuß tief und 18 Fuß
hoch mit Planbedeckung, wie dieſelbe
jetzt auf dem Markte mit Kochofen 2c.
aufgeſtellt iſt,

gerichtlich verauctionirt werden.
Graewen, Auct.-C.

Beachtungswerth!
Auf der Herzogl. Domaine Fraßdorf

bei Deſſau ſollen veranderungshalber alle,
in dem auf engliſche Art angelegten 8 Mor-
gen großen Garten, noch verpflanzbaren
Bäume und Straäucher, Laub und Nadel-
hölzer, worunter die ſchoönſten, die nur zur
Zierde einer ſolchen Anlage gehoören, 15
16“ hohe pyramidenförmig gezogene Cedern,
ferner einige hundert Sorten Landroſen,
ebenſo viel Staudengewachſe, eine große
Quantität Buchsbaum zum Einfaſſen der
Rabatten u. dgl. mehr, aus freier Hand
billig verkauft werden. Sämmtliche Baäume
und Straäucher ſind zu ſchnell deckenden
Gruppen, ihrer Größe wegen, beſonders zu
empfehlen.

Unterzeichneter, der mit dem Verkauf
genannter Pflanzen beauftragt iſt, bittet

darauf Reflektirende, ſich in frankirten Brie-
fen baldigſt an ihn zu wenden.

Deſſau, den 10. März 1845.
W. Marpx.

Bekanntmachung.
Auf der zwiſchen Cöthen und Deſſau be-

legenen Herzogl. Domaäne Fraßdorf ſollen
nachbenannte Gebäude öffentlich meiſtbietend

auf den Abbruch verkauft werden
1) eine große Reitbahn,
2) drei Gewächshauſer,
3). eine Kegelbahn,
4) ein Gartenhaus,
5) ein Badehaus,

Kaufluſtige werden geladen, ſich in dem zu
zu vermiethen.dieſem Behufe anberaumten Termine

Mittwoch den 26. Marz a. C.
Vormittags 10 Uhr pieſelbſt einzufinden,
ihre Gebote abzugeben und des Zuſchlags
gewärtig zu ſein.

Fraßdorf, am 10. Marz 1845.
Die Heydenreich'ſchen Erben.

Hieſigen und auswärtigen BauUnterneh-
mern die ergebenſte Anzeige, daß ich alle
Arten Pflaſter-Arbeiten, ſowie das Legen
von Brucken und Kanaäälen, die D R. von
25 Sgr. an, mit Garantirung ubernehme.

R. Schrammeck, SteinſetzerMſtr.
aus Berlin.

Bei C. A. Schwetſchke und Sohn iſt wiederum vorräthig

Bekenntniſſe
von

Rh lich.
Mit Bezug auf die proteſtantiſchen Freunde und auf erfahrene

Angriffe.

Preis 10 Sgr.

Das erſte große Haupt-Kleider- Magazin
von F. Lehmann, Schneidermeiſter aus Berlin,

empfiehlt ſein bedeutendes Lager von Ueberröcken, Paletots, Twien-Röcke, Beinkleider,
Weſten, Schlafröcke und alle in dieſes Fach einſchlagende Artikel von beſten Stoffen zu
den billigſten Preiſen;

empfehlen.

da ſelbiges unter meiner Aufſicht ſauber und feſt gearbeitet iſt
nach der neueſten Pariſer Mode, ſo kann ich es einem geehrten Publikum um ſo mehr

Mein Stand iſt große Steinſtraße beim Böttchermeiſter Otto neben der Stadt
Hamburg.

Verkauf.
Meine hier an der Unſtrut liegende

Königl. Erbpachts Muhle mit 5 Mahl-
gäaäängen, einer Oelmuhle mit 8 Paar
Stampfen, nebſt ubrigem Zubehoör, will ich
Familienverhaltniſſe wegen verkaufen, und
lade daher zahlungsfaähige Kaufluſtige ein,
ſich

am 2. Mai d. J. fruüh 9 Uhr
in meiner Wohnung allhier einzufinden.
Die Bedingungen, unter welchen der Ver-
kauf erfolgen ſoll, werden im Termine be-
kannt gemacht; auch ſind ſolche vorher bei
mir muändlich, oder ſchriftlich durch fran-
kirte Anfrage, zu erfahren.

Artern, den 24. Febr. 1845.
Beyer.

Eine geräumize Stube nebſt Kammer,
Boden und ein Stall, iſt von Oſtern ab

Wo? iſt zu erfragen bei
Gettfried Achilles jun. zu QAuill-
ſchinag.

W Ein tüchtiger Ober-Jn-
ſpektor der Oekonomie, welcher
auch verheirathet ſein kann, kann auf ei-
nem Rittergute eine ſehr vortheilhafte Stelle
nachgewieſen erhalten; auch kann die Frau
daſelbſt die Wirthſchafterin-Stelle mit uber-
nehmen. Nachweis ertheilt H. Dank-
worth, Berlin, Judenſtraße Nr. 45.

Einen Lehrling ſucht zu Oſtern der Gla-
ſermeiſter Wagner, gr. Ulrichsſtr. Nr. 24.

nnd

2 e

Das Düffer'ſche Etabliſſement n
Giebichenſtein iſt für dieſes Jahr zur
Sommerwohnung zu vermiethen. Es kön-
nen auch einzelne Sommerwohnungen darin
abgegeben und der Garten nebſt Gartner-
wohnung beſonders verpachtet werden. Aus-
kunft daruüber erfahrt man in dem ehemals
Schmelzer'ſchen Etabliſſement in Gie-
bichenſtein.

A22

Unter annehmlichen Bedingungen kann
zu Oſtern h. a. ein junger Menſch in tie
Lehre treten beim

Halle, den 12. Marz 18435.
Böttchermeiſter Wurmſtich,

Graſeweg Nr. 860.

Zu verkaufen oder zu verpachten.
Ein im beſten Zuſtande befindliches, maſ-

ſives Wohnhaus, mit eben ſo ſchönen Hinter-
gebaäuden worin bisher die Seifen Fabrika-
tion betrieben ſteht zu Oſtern d. J. in Als
leben a/Saale zu verkaufen oder nach Belie
ben auf langere Zeit zu verpachten. Kauf-
oder Pachtluſtige wollen ſich dieſerhalbd an
Herrn C. Trimpler daſelbſt wenden,

Alsleben, den 8. März 1845.

Friſcher Kalk
Mittwoch den 19. März bei

Trübe.

Kandaren, Steigbugel, Trenſen und
Sporen ſind vorräthig zu haben beim Gürr-
ler und Neuſilber- Arbeiter L. Petzold, gr.
Klausſtraße Nr. 894.

Erſte Veilage
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Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Freitag, den 14. März 1845.

Couriers,

Merſeburg, den 28. Februar 1845.
(Offizielle Mittheilung

In der heutigen 14. Plenarſitzung thellte der Herr Land
tagsmarſchall der Provinzial Stände- Verſammlung ein Aller-
höchſtes PropoſitionsDecret vom 21. Febr. d. J., womit
eine Denkſchrift und ein Geſetzesentwurf, die an die Stelle
der NaturalDienſte getretenen Dienſtgelder und andere Pra
ſtationen in dem Herzogthum Magdeburg und in der Alt-
mark nach den 88. 4. 5. 6. 44 und 46. des Geſetzes vom
21. April 1825. Nr. 938. betreffend zugefertigt worden iſt,
mit, und bemerkte dabei, daß er zur Vorbereitung dieſes
Gegenſtandes einen 12. Ausſchuß ernannt habe.

Hierauf wurde die Denkſchrift an Se. Mojeſtät den
König, den Entwurf eines Geſetzes über den Anſatz von
Stempel und Gerichtskoſten in Vormundſchaften und Cu-
ratelen uber Minderjährige und Geiſteskranke betreffend,
vorgeleſen und deren Jnhalt von der Verſammlung ge-
nehmigt.

Sodann wurde der dem Landtage nachträglich vorge-
legte Entwurf einer Declaration uüber die Anwen-
dung des g. 395. Tit. 21. Th. I. des Allg. Land-
rechts, welcher von dem Pfandrechte des Vermiethers und
Verpachters an den von dem Miether resp. Pachter einge-
brachten Gegenſtänden handelt, zur Berathung gezogen. Die
doppelte Deutung, welche die gedachte Geſetzſtelle erfahren
hat, indem einige Gerichte nur die eingebrachten eigenen
Sachen des Miethers fur ſtillſchweigend verpfändet erachten,
während andere das ſtillſchweigende Pfandrecht des Vermie-
thers auch auf die inferirten Sachen eines Dritten aus-
gedehnt wiſſen wollen, inſofern ſich der Vermiether dabei
nur in gutem Glauben befindet, hat dieſe Declaration her-
vorgerufen, welche in dem Sinne beabſichtigt wird:

daß die dem Vermiether und Verpachter beigelegten
Rechte eines Pfandgläubigers ſich nur auf diejenigen
Sachen erſtrecken, welche dem Miether oder Pachter
ſelbſt gehoren, oder welche derſelbe ohne Einwilli-
gung des Eigenthumers zu verpfanden befugt iſt.

Die Verſammlung konnte ſich nach Durchgehung der dem
Geſetz Entwurfe beigefugten ſehr vollſtändigen Motive und
Vergegenwärtigung der practiſchen Folgen dieſer Declaration
mit derſelben nicht einverſtanden erklären. Denn nicht nur
die Rechtsgrunde fur die entgegenſtehende Auslegung mußte
man fur überwiegend anerkennen, unter welchen man beſon-
ders die geltend gemachte Gleichheit der Folgen eines aus-
drucklichen und ſtillſchweigenden Pfandrechts, die Folgerung
aus der durch Verſchmelzung des römiſchen und deutſchen
Rechts aufgeſtellten neuen Theorie des Allg. Landrechts und
das aus F. 444 555. II. 8. Allg. L.- R. welche von den
Pflichten und Rechten der Gaſtwirthe im Bezug auf die von
den Reiſenden eingebrachten Gegenſtände handelt, hergenom-

4) Jn der Beilage zu Nr. 59. des Couriers, die Landtagsverhand-
lungen vom 27. v. Mts. enthaltend, iſt auf der erſten Seite in
Spalte 2. Zeile 10. von oben ſtatt ergleichung zu lefen:
Verleihung.
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mene Argument durch die Grunde des Geheimen Obertribu-
nals, welches im Sinne der beabſichtigten Declaration er-
kennt, fur nicht widerlegt hielt, ſondern auch die prak-
tiſchen Folgen einer ſolchen Declaration erachtete man für
gefährlich. Während es nämlich dem Vermiether, beſonders
in großen Städten, in den meiſten Fällen unmöglich ſein
wird, ſich davon, daß die inferirten Sachen dem Miether
gehören, Gewißheit zu verſchaffen, iſt der Eigenthumer ohne
Beſchwerde im Stande, ſich durch Benachrichtigung des Ver-
miethers oder auf andere Weiſe gegen Schäden zu ſichern.
Die Beſchränkung des ſtillſchweigenden Pfandrechts auf die
eigenen Sachen des Miethers muß aber nothwendig beſon-
ders den kleinen Miethern höchſt nachtheilig werden, welche
nur durch ihr Mobiliar Sicherheit gewähren denn kein Ver
miether wird dieſe Sicherheit noch achten, wenn er in die
unabwendbare Gefahr kommt, daß ein Dritter das ganze
Mobiliar als ſein Eigenthum in Anſpruch nimmt. Konnte
man ſich nun gleich nicht verhehlen, daß auch bei der, der
beabſichtigten Declaration entgegenſtehenden Auslegung des

395. a. a. O. Betrügereien möglich bleiben, ſo war man
doch der Ueberzeugung: daß dieſelben auch durch die Dekla-
ration nicht ausgeſchloſſen würden, und daß letztere dagegen
Benachtheiligungen ohne Betrug ungleich ofter veranlaſſen
werde. Man beſchloß daher, in voölliger Uebereinſtimmung
mit der von dem Königl. Stadtgericht, ſowie dem Konigl.
Kammergericht zu Berlin bisher in judicando befolgten und
von einer zahlreichen Minorität des Staatsraths getheilten
Anſicht, ein ſtimmig:

eine Declaration in dem Sinne zu beantragen: daß
das geſetzliche Pfandrecht des Vermiethers ſich auch
auf diejenigen von dem Miether eingebrachten Effecten
erſtrecke, welche nicht dieſem, ſondern einem Dritten
eigenthumlich zugehören, inſofern ſich nur der Ver
miether dabei in gutem Glauben befinde.

Nach Beendigung dieſes Vortrags wurde die Denkſchrift
uüber den Entwurf einer Verordnung, die Anwendung der
in den Städten geltenden feuer- und baupolizeilichen Vor
ſchriften bei Gebäuden auf ſolchen zum platten Lande gehoö-
rigen Grundſtücken, welche innerhalb der Städte oder im
Gemenge mit ſtädtiſchen Grundſtucken liegen, vorgeleſen und
ebenfalls genehmigt.

Es wurden nun von den hierzu ernannten Referenten
folgende bei dem Landtage eingegangene Petitlonen vorge-
tragen, von dem Landtage näher erwogen, und nach Be-
finden beruckſichtigt, oder abgewieſen

1) Die Petition mehrerer Ortsrichter des Querfurther
Kreiſes, betr. die Weinſteuer und die Ertheilung von
Transportbeſcheinigungen bei Verſendung des Moſtes.

Die Bittſteller füühlen ſich dadurch beſchwert:
a) daß die Allerhöchſte Cabinetsordre vom 28. Septbr.

1834. nicht auch fur den Verkaufs- Fall eine ſpaätere
nachträgliche Beſteuerung geſtatte, ſowie es der Fall
ſei, wenn die Weinmoſte zu Keller genommen wer-
den, und in dem Orte, wo ſie erzeugt ſind, verblei
ben da ſie wegen Mangels an Gefäßen und Kellern



gezwungen wären, den Moſt ſofort nach dem Keltern
u verkaufen und oft längere Zeit auf Zahlung desVerkaufspreifes warten mußten, und keine Mittel

beſäßen die Steuer zu berichtigen und
b) daß die nach der Zollordnüng vom 23. Januar 1838.

93. geſtattete FrachtbriefBeſcheinigung Seitens
der Ortsbehörden bei Moſtverſendungen von den
Steuerbehörden deshalb unterſagt werde, weil der
fragliche Moſt noch nicht viſirt ſei, was oft einen
ſehr nachtheiligen Aufenthalt veranlaſſe und ſehr be
ſchwerlich ſei.

Der Landtag erwog zwar die allerdings ſehr gedruckten
Verhältniſſe, namentlich der kleinen Weinbauer, und die
hier einſchlagenden Geſetze auf das Sorgfaltigſte, und ver-
kannte nicht, daß hieraus fur die Weinbauer manche Ver-
legenheiten und Schwierigkeiten erwachſen könnten, verei-
nigte ſich aber demohngeachtet nach mehreren Eroöörterungen
zu dem Beſchluſſe, daß den Anträgen der Petenten:

in den Fällen ad a. die Moſtſteuer auf Jahr zu
geſtunden, und den Ortsbehörden die Befugniß zu
ertheilen jene Frachtbriefbeſcheinigungen auszuſtellen,

nicht ſtatt gegeben werden konne, wenn nicht die Controlle
der Weinlager und die Erhebung der nun einmal beſtehen-
den Steuer in Frage geſtellt und gefährdet werden ſollte.

2) Eine Petition, welche dahin gerichtet iſt,
die Ortsrichter ſtreng anzuweiſen, die ohne Gewerbe-
ſchein betroffenen Hauſirer anzuhalten und zur Strafe
zu ziehen, und dem Ortsrichter, oder jedem andern
Denunctanten eine Belohnung zuzuſichern.

Es wird vom Landtage beſchloſſen: die Petition nicht zu
berückſichtigen weil die jetzt beſtehende Geſetzgebung, na-
mentlich das Geſetz vom Sten December 1843. den Hauſir-
handel ausreichend beſchränke und ſich der ſiebente Provin
zial Landtag gegen eine noch größere Beſchränkung des
Hauſirhandels erklärt habe; weil, wenn einzelne Ortsbehor-
den ſich Nachläſſigkeiten zu Schulden kommen ließen, des-
halb bei den vorgeſetzten Behörden Beſchwerde gefuhrt wer-
den köonnte, wo dann Abhulfe ſicher zu erwarten ſtehe, und
weil man Allerhöochſten Orts jetzt von dem gewiß richtigen
Grundſatze ausgehe, die ſo gehaſſigen Denuncianten-An-
theile entweder ganz abzuſchaffen, oder doch möglichſt zu
veſchränken.

3) Eine Petition, worin man ſich darüber beklagt, daß
eine Menge Gewerbeſcheine auf ſolche Waaren, die
dem kaufmanniſchen Verkehre angehöören, als Gries,
Graupen, Nudeln, Stärke, Kuümmel, grobe und
feine Eiſenwaaren 2c. und auf's Muſikmachen ausge-
ſtellt werden und bittet, ſich bei des Konigs Maje-
ſtät dahin zu verwenden: die Ertheilung von Hau-
ſirgewerdeſcheinen auf diejenigen Fabrikate und Pro-
ducte zu beſchränken, welche nothwendig auf dieſe
Art in Handel gebracht werden muſſen, die Ausſte!-
lung aller übrigen aber zu verbieten.

4) Die Petition eines Landtags Abgeordneten auf Be
ſchränkung des Gewerbebetriebs der herumziehenden

Muſikanten.
Der Landtag lehnte die Petition ad 3., ſoweit ſie dahin
geht, daß der Hauſirhandel mit den dort angegebenen Ge-
genſtänden ganz verboten werden mochte, aus den bereits
ad 2. angegebenen Grunden einſtimmig ab, und wies auch
die betr. Petition im Bezug auf die Beſchräänkung des um-
herziehenden Muſikmachens hauptſächlich deshalb ab, weil
es in den Befugniſſen der Ortspolizeibehoörden liege, daſſelbe
angemeſſen zu beſchränken, obgleich auch in der Landtags-
Verſammlung mehrere Klagen uüber das Laſtige des umher-

ziehenden Muſikmachens und insbeſondere des Orgelſpielens
laut wurden, und ſich von mehreren Seiten der Wunſch
ausſprach, dieſes Gewerbe moglichſt zu beſchränken.

5) Eine Petition, welche wünſcht daß der Provinzial-
landtag in Folge der neuerlich erſchienenen allgemei-
nen Gewerbeordnung bei Sr. Majeſtät dem Könige
die Ertheilung eines revidirten Regulativs uber den
Gewerbebetrieb im Umherziehen beantrage.

Der Landtag war der Anſicht,
wie es allerdings wünſchenswerth erſcheinen mochte,
daß demnächſt eine Reviſion der Hauſirgeſetze, des
vorläufigen Regulativs vom 28. April 1824. und deſſen
Ergänzungen vorgenommen, und ein alle Declarationen
umfaſſendes Reglement aufgeſtellt wurde daß es aber
dennoch angemeſſener erſcheine, die Erfahrungen ab
zuwarten welchen Einfluß die nurgedachte Gewerbe-
ordnung und deren Ausführung auf den Gewerbes-
betrieb im Allgemeinen und namentlich hinſichtlich
der Wochenmarkts- Artikel uüben werde, um hiernach
die Vorſchriften wegen des umherziehenden Gewer-
bebetriebs berichtigen und ergänzen zu kounnen; daß
mithin der Petition fur jetzt keine weitere Folge zu
geben ſein dürfte.

6) Eine Petition des Herausgebers der Erfurter Zeitung
um landſtändiſche Verwendung bei des Königs Ma
jeſtaät, daß eine ihm beſchwerliche, ſeine Exiſtenz ge
faährdende Verfuügung des Königl. General-Poſtamts
vom 31. Mai 1844. baldigſt aufgehoben und ihm
interimiſtiſch bis zur Emanation des Geſetzes uber
Beſeitigung des Jntelligenzblattzwanges eine fruher
genoſſene Milderung wieder gewährt, oder eine bil-
lige Ablöſung des Jnſertionszwangzes, wie ſie fur
andere Lokalblätter ublich, ihm geſtattet werde.

Der Landtag glaubte die Petition nicht befürworten zu
können, weil die dem Beſchwerdeführer früher gewahrte
Erleichterung und Verwilligung auf Connivenz und Miß-
verſtäaändniß beruhe, die jetzige Anordnung des Königl. Ge-
neral-Poſtamts geſetzlich begruündet ſei, mithin ein Fall
nicht vorliege, welcher eine Jnterceſſion des Landtags nach

49. des Geſetzes vom 27. Mai 1824. zuläſſig mache, über-
dem keine hinreichenden Gründe angefuhrt waäären, welche
hier eine Ausnahme von den geſetzlichen Beſtimmungen
rechtfertigen ließen, und die Beſchwerde ihre Erledigung
finden werde, ſobald das jetzt zur Berathung vorliegende
Geſetz wegen Aufhebung des Jntelligenzblattzwanges ema-
nirt werde, und dem Petitionair der Rechtsweg wegen
Entſchädigung fur die getroffenen Einrichtungen c. unver-
ſchränkt bleibe.

7) Die Petition vom 7 Buüürgern von Magdeburg ge-
gen Aufhebung des Jntelligenzblattzwanges und der
Jntelligenzblatter,

war dem Landtage um ſo unerwatteter geweſen, als die
Aufhebung des Jntelligenzblattzwanges allgemein gewunſcht
wird, und die frühern Provinziallandtage in den Jahren
1825, 1833, 1841 und 1843 zur Abhuülfe dieſer Beſchwerde
gegen einen materiellen und intellektuellen Uebelſtand um
Aufhebung dieſes Zwanges, wie auch von anderen Provin-
zen geſchehen, des Konigs Majeſtät dringend gebeten haben,
und in Folge deſſen dem jetzigen Landtage eine desfallſige
Propoſition vorgelegt worden iſt, welche im allgemeinen
Intereſſe nur ſehr willkommen und erwuünſcht ſein kann,
wobei die Deputirten von Magdeburg jedoch darauf auf-
merkſam machten, daß die fragliche Petition durch den zur
Berathung vorliegenden Geſetzentwurf über Aufhebung des

Jntelligenzzwanges hervorgerufen und auf dieſen begrundet ſei.
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8) Eine Petition die Befreiung von der Stempel- Ab-
gabe bei Verkäufen von Grundſtucken an Descen-
denten beantragend.

Der Landtag beſchließt einſtimmig, bei des Königs Maje-
ſtaäät darauf anzutragen, daß dergleichen Käufe von der
Stempelabgabe gänzlich befreit werden, da ſelbige in der
Regel die Stelle der Teſtamente vertreten, in welchem
Falle kein Stempel zu entrichten ſei, da dergleichen Ueber-
laſſungen der Ascendenten an Descendenten moglichſt befor-
dert zu werden verdienten, und die bisherige Stempelab-
gabe oft die Veranlaſſung dazu gebe, daß die Kaufpreiſe
unverhältnißmäßig niedrig feſtgeſetzt werden, um dadurch
die Stempelabgaben zu umgehen, was ſpäter oft Verlegen-
heiten herbeifuühre, wenn die Beſitzer in die Nothwendig-
keit kommen, Schulden auf die betreffenden Grundſtücke
aufzunehmen.

9) Die Petition von 2 Gemeinden, welche die Verwen-
dung des Landtages in Anſpruch nimmt, daß den
ärmeren Landbewohnern welche nur 3 Morgen,
oder weniger Feld beſitzen die Erlaubniß ertheilt
werde, Laub und Streu aus den in der Flur ihres
Wohnortes gelegenen Königl. Waldungen entnehmen
zu durfen.

Der Landtag iſt einſtimmig der Meinung, daß der hier
ſo allgemein gefaßte Antrag, der jeden Falls mit den ſonſt
ſo dringlichen und ofters beantragten Schutzmaaßregeln fur
Erhaltung der Forſten und mit ſonſt beſtehenden Berechti-
7 in Widerſpruch treten wurde, nicht zu befürwor-
ten ſei.

10) Die Petition von 9 Ortſchaften des Weißenſeer
Kreiſes, daß den Eingeſeſſenen derſelben eine Ver-
minderung ihrer Abgaben und ſomit gleiche und ver-
hältnißmäßige Beſteuerung mit den ubrigen Unter-
thanen ihres Vaterlandes zu Theil werde

wurde ſofort zuruckgewieſen, da eine ganz gleiche Petition
ſchon von dem 7. Provinziallandtage aus triftigen Grunden
zuruckgewieſen worden ſei, und dieſe nicht widerlegt wor-
den waren.

11) Die Petition von 10 ritterſchaftlichen Deputirten
beantragt, daß alle diejenigen, welche die Befreiungs-
kriege 1813 bis 1815 im vaterländiſchen Heere mit-

gefochten, zur Zeit aber das 60. Jahr noch nicht
erreicht haben und in der letzten Steuerſtufe veran-
lagt ſind von der Entrichtung der Klaſſenſteuer be-
freiet werden.

Der Landtag beſchloß aus den in der Petition angeführten
ſehr beruckſichtigungswerthen Grunden, das Geſuch an des
Königs Majeſtät zu richten:

daß den ehemaligen Militairs, welche in einem der
Jahre 1813, 1814 oder 1815 in den vaterländiſchen
oder verbündeten Heeren gedient, und in der letzten
Klaſſenſteuerſtufe veranlagt ſind, die Steuerfreiheit fur
ihre Perſon zugeſtanden werden wöchte, und es dem
Allerhöchſten Ermeſſen anheim zu ſtellen, ob dieſe Be-
freiung nicht auch auf die Stufe b. in Klaſſe IV. aus-
zudehnen ſein dürfte, da die in dieſer Stufe ſteuernden
Perſonen oft auch beduürftig waren.

12) Eine Petition gegen die Heranziehung der Handlungs-
lehrlinge zur Klaſſenſteuer.

Der Landtag hält dieſe Beſchwerde ganz unbegründet, da die
Lehrlinge nicht zu den Angehörigen der Haushaltung der Lehr

herren gehören und es mithin ganz in der Ordnung iſt, daß
Lehrlinge zur Klaſſenſteuer beſonders veranlagt werden, und
der Petent geſetzlich ja nicht einmal verpflichtet iſt, die Klaſ
ſenſteuer für ſeine Lehrlinge zu bezahlen.

13) Eine Petition auf Erlaß eines Geſetzes, wodurch die
Polizei Behörden ermächtigt werden, über die Ver-
pflichtung der betr. Anverwandten zur gegenſeitigen Un
terſtützung nach den Beſtimmungen des allg. Landrechts
Th. II. Tit. 11. 251 254. und Tit. 3. 14 16.
ein Jnterimiſticum feſtzuſetzen und ſolches, bis im Wege
Rechtens etwas Anderes feſtgeſetzt wird, zu vollſtrecken.

Die Gründe für und wider dieſe Petition wurden auf das
Sorgfältigſte erwogen und beſprochen.

Es wurde einer Seits angeführt:
Die Fälle kämen ſehr häufig vor, wo ſich geſetzlich ver
pflichtete Anverwandte um ihre hülfsbedürftigen Anver-
wandten nicht bekümmerten, die Dominien und Ge-
meinden müßten dann eintreten und ſie unterſtützen zu
einem Prozeſſe pflegten ſich dieſe dann nicht zu ent-
ſchließen da ſie die Koſten der Weitläufigkeiten deſſel-
ben ſcheuten. Die geſetzlichen Beſtimmungen wären
darüber ſehr klar und unzweifelhaft, welche Verwandte
ſich gegenſeitig zu unterſtützen verpflichtet wären es
handle ſich daher immer nur um die Entſcheidung: ob
Jemand der Unterſtützung bedürftig und ob der betref
fende Anverwandte im Stande ſei, ſolche zu gewähren.
Zu dieſer Entſcheidung wären aber die Verwaltungs-
Behörden weit geeigneter, als die Gerichts Behörden,
da erſtere die Verhältniſſe beſſer kennen müßten, als
letztere. Wo ſchnelle Hülfe nothwendig ſei und raſch
entſchieden werden müſſe, ſei es ganz in der Ordnung,
daß die Verwaltungs- Behörden interimiſtiſch entſchie
den, und wäre ja den letzteren in vielen anderen der-
gleichen Fällen die interimiſtiſche Entſcheidung geſetzlich
beigelegt.

Ein ſolches Geſetz, wie es beantragt werde ſei daher kei-
nesweges gegen die beſtehenden Principien, wie anderer Seits
behauptet werde.

Von anderer Seite wurde jedoch entgegnet:
Eine ſolche Beſtimmung werde zu ſehr in die Privat-
rechte eingreifen, und, wie ſchon gedacht, die beſtehen-
den Rechtsprincipien alteriren, auch zu Härten und
Ungerechtigkeiten Veranlaſſung geben.

Bei der Abſtimmung erklärten ſich 33 Stimmen für und 31
Stimmen gegen die Petition; da nun ſonach die geſetzliche
Stimmenzahl von zwei Drittheilen nicht vorhanden iſt, ſo
konnte die Petition bei des Königs Majeſtät nicht befurwor-
tet werden.

14) Eine Petition auf Abänderung des F. 628. Tit. 11.
Th. II. des allgem. Landrechts, wonach die Pflicht für
die Unterhaltung und die Erziehung eines unehelichen
Kindes event. zunächſt auf die Großeltern väterli-
cher Seits übergehen ſoll.

Der Landtag ſprach ſich gegen dieſe Petition aus, weil nach
einem Miniſterial Reſcripte vom 27. März 1834 die Groß-
eltern väterlicher Seits nur dann ſubſidiariſch verpflichtet ſein
ſollen wenn ſie ſo viel beſitzen oder verdienen daß nach Be
ſtreitung ihres eigenen und des ſtandesmäßigen Unterhaltes
ihrer eigenen Kinder etwas übrig bleibt, und daß, wenn ſich
kein ſolcher Ueberſchuß ergebe, die Verpflichtung auf die Mut-
ter des Kindes und deren Eltern übergehe, und weil auch das
dem Geſetze zum Grunde liegende Motiv, die möglichſte Ver
hütung des Kindermordes, feſtzuhalten ſei.

15) Die Petition eines ſtändiſchen Landtags- Abgeordneten
den Volksſchullehrern die Befugniß zuzugeſtehen, ſich
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bei der allgemeinen WittwenVerpflegungsKaſſe einzu
kaufen und überhaupt für Verbeſſerung der Lage der
SchullehrerWittwen und Waiſen Sorge zu tragen.

Da nach den jetzt geltenden Beſtimmungen ſämmtliche Geiſt-
liche und die bei höheren Schulanſtalten angeſtellten Lehrer bei
der Allgemeinen Wittwen Kaſſe receptionsfähig ſind, und kein
hinreichender Grund vorhanden iſt, die niederen Volksſchulleh-
rer davon auszuſchließen, die Wittwen der Volksſchullehrer oft
in der drückendſten Lage ſich befinden, und es daher jeden
Falls ſehr zu wünſchen und zu befördern iſt, daß ſie ſich in
Wittwen Anſtalten einkaufen ſo beſchloß der Landtag einſtim-
mig: des Königs Majeſtät die ehrſurchtsvolle Bitte vorzutra-
gen: daß den Volksſchullehrern die Befugniß zugeſtanden
werde, ſich gegen Erlegung der üblichen Eintrittsgelder und
reſp. Beiträge bei der Allgemeinen Wittwen Kaſſe betheiligen
u können, ohne ihnen aber eine Verpflichtung hierzu aufzuerlegen.

16) Die Petition mehrerer ſtädtiſchen Lehrer in einer mahl-
und ſchlachtſteuerpflichtigen Stadt, auf Emanation eines
Geſetzes, wonach den Predigern und Schullehrern in
mahl und ſchlachtſteuerpflichtigen Städten eine ange-
meſſene Vergütung für die von ihnen und ihren Fa-
milien bezahlte Mahl- und Schlachtſteuer incl. des Com-
munalzuſchlags ausgeſetzt werde.

Der Landtag mußte Bedenken tragen, dieſen Antrag zu be-
fürworten, weil es eines Theils nicht rathſam erſcheine, eine
ſolche Ausnahme von dem Geſetze zu machen, und andern
Theils auch die in mahl und ſchlachtſteuerpflichtigen Städten
angeſtellten Prediger und Lehrer in der Regel höher beſoldet
wären und dort außerdem mehr Gelegenheit hätten, Privat-
unterricht zu ertheilen und ſich einen Nebenverdienſt zu ver-
ſchaffen.

17) Die Petition derſelben Lehrer, um Verbeſſerung der
äußeren Lage des Volksſchullehrerſtandes und Feſtſetzung
gewiſſer GehaltsMinima, wobei ſie zugleich mehrere
Vorſchläge machen, wie dies zu realiſiren ſein mochte.

Der Landtag bezeigte zwar allgemein ſeine Theilnahme an der
allerdings nicht ſelten drückenden außeren Lage der Volks-
ſchullehrer, hielt aber die zu deren Verbeſſerung gemachten
Vorſchläge für ganz unausführbar, da dadurch den Gemein-
den, Kreiſen und resp. der Provinz, welche ohnedem ſchon
von allen Seiten in Anſpruch genommen wurden, neue erheb-
liche Laſten auferlegt werden würden.

Auch wurde angeſuhrt, daß in neuerer Zeit ſchon ſehr
viel zur Verbeſſerung der Volksſchullehrerſtellen geſchehen ſei;
daß an den meiſten Orten das Schulgeld angemeſſen erhöhet
und bei Separationen den Schulſtellen Grundſtücke zugetheilt
würden daß die ſchlecht dotirten Schulſtellen der Provinz
theils aus provinziellen Fonds, theils aus Staatsmitteln ſchon
jetzt Gehaltszuſchüſſe erhielten daß die Volksſchullehrerſtellen
in hieſiger Provinz im Allgemeinen gewiß noch beſſer dotirt
waären, als in andern Provinzen. Man war einſtimmig der
Anſicht, daß, da die äußere Lage der Volksſchullehrer der Pro-
vinz den ſämmtlichen betreffenden Behörden hinlanglich bekannt
ſei, und von dieſen ihnen aller mögliche Schutz und Verbeſſe-
rung ihrer aäußeren Lage, ſo weit es die Umſtande erlauben,
gewährt werde, eine Verwendung hinſichtlich dieſes Geſuchs
überall nicht nothwendig erſcheine.

Ein Vorſchlag, in der ad 15. an des Königs Majeſtät
zu richtenden Denkſchrift:

der oft ſehr drückenden äußeren Lage des Volkslehrerſtandes
zu gedenken und ihn der Allerhöchſten Berückſichtigung zu
empfehlen,

wurde mit der erforderlichen Stimmenzahl nicht angenommen,
dagegen einſtimmig beſchloſſen, es in dem Protokolle zu er-
wahnen,

wie die Stande- Verſammlung zu Sr. Majeſtät das unbe
dingte Vertrauen habe, daß Allerhöchſtdieſelben, ſoweit es die
Staatsmittel irgend geſtatten, durch Zuſchüſſe aus denſelben
fur möglichſte Verbeſſerung der aäußeren Lage der ſchlechtbe-
ſoldeten Volksſchullehrer landesvaterlich Bedacht nehmen
werden.

18) Die Petition eines ſtädtiſchen Landtagsdeputirten zum
Zwecke der Verminderung des ſchadlichen Branntwein-
trinkens
a) um ſtrenge Beaufſichtigung der Bierbrauereien, da

mit ſie gutes, geſundes Bier liefern,
b) um Ermaßigung der Malzſteuer,
c) um ganzliche Aufhebung oder Trennung des Klein

handels mit Branntwein, Seitens der Material
handlungen,

d) um ſtrenge Beaufſichtigung der Deſtillaturen in
geſundheitspolizeilicher Hinſicht, und

e) event. zur Deckung des Ausfalls an der Brau
malzſteuer um Erhöhung des Gewerbeſteuermittel-
ſatzes der Gaſt und Schankwirthe.,

Der Landtag erkannte zwar die wohlmeinenden Geſinnungen
des Bittſtellers gern an, hielt Uebermaaß im Genuſſe des
Branntweins fur ſehr verderblich und gemeinſchadlich, konnte
jedoch die gänzliche Abſchaffung dieſes Getränkes aus Rückſicht
auf die Gewerbsvortheile und Produktenverwerthung und aus
billiger Theilnahme fur die Lebensweiſe und das Bedürfniß der
arbeitenden Volksklaſſen, welche ſich durch den Genuß des
Branntweins ſtarken und erwarmen, nicht wunſchen und em
pfehlen und kann daher die gedachten Vorſchläge nicht befür-
worten, weil

ad a. und d. dergleichen Beaufſichtigungen ſehr laſtig und
gehaäſſig ſind und den Polizeibehörden ohnedem die Befug-
niß zuſteht, wenn ſie Verdacht hegen, daß Brauer und
Deſtillateure ſchädliche Jngredienzen anwenden, Reviſio-
nen vorzunehmen und polizeilich einzuſchreiten;

ad b. die Herabſetzung der Braumalzſteuer einen erheblichen
Ausfall an den Staatseinnahmen geben, und der Staats
Finanzhaushalt, nachdem vor Kurzem ein anſehnlicher
Steuererlaß gewährt worden, ſolchen vielleicht nicht ertra-
gen und die Herabſetzung der Steuerwahl den beabſichtig-
ten Zweck auch nicht erfuüllen wurde

ad c. es ſehr hart und drückend wäre, wenn man den Ma-
terialhaändlern den Verkauf von Branntwein ganz unter
ſagen wollte und zur Steuerung des übermäßigen Brannt-
weingenuſſes auf Antrag der Stande das Geſetz vom
21. Juni 1844. Geſetz Smlg. S. 214 erlaſſen worden ſei,
wonach der Kleinhandel mit Branntwein in den Stad-
ten ebenfalls von einer Conceſſion und der Bedurfniß-
frage abhängig gemacht wird und daher der Erfolg dieſer
Maaßregel zuvoörderſt abgewartet werden muüſſe, und endlich

ad e. eine Erhöhung der ohnedem ſchon ſehr betrachtlichen
Gewerbeſteuer der Gaſt und Schenkwirthe nicht ange-
meſſen erſcheine.

Endlich wurde in der heutigen Plenarſitzung im Allgemei-
nen noch beſchloſſen: die Petitionen Seitens des Landtags oder
des Herrn Landtagsmarſchalls nicht beſonders zu beſcheiden,
da dies bei der großen Zahl der eingegangenen Petitionen (ſie
beläuft ſich auf 210 Nummern) eine ſehr bedeutende Arbeit
und Zeitaufwand verurſachen und die Nothwendigkeit einer
Verlängerung des Landtags zur Folge haben würde, und da
dieſelben von den Beſchlüſſen des Landtags auf ihre Petitionen
ja durch die Zeitungsnachrichten in Kenntniß geſetzt würden,
und es denjenigen Landtagsdeputirten, welche die Petitionen
eingereicht, unbenommen bleibe, ſie noch beſonders davon zu
venachrichtigen. Zweite Beilage.
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Zweite Beilage zu Nr. 62. des Couriers Hall. Zeitung für Stadt und Land.
Freitag, den 14. März 1845.

Fremdenliſte.
Angekommenene Fremde vom 11. bis 12. März.

Jm Kronprinzen Hr. Kammerherr Baron v. Brandenſtein nebſt
Fr. Gem. a Berlin. Hr. Rittergutsbeſ. Lerche a. Grochnert. Hr.
Baumſtr. Lepke a. Leipzig. Hr. Beamter Bernhardt a. Berlin Hr.
Rendant Bierling a. Dresden. Hr. Buchhdlr. Krebs u. Hr. Dr. med.
Palz a. Berlin. Hr. Edelmann v. Lutzerow a. Mecklenburg. Die
Hrru. Kaufl. Moll a. Cöln Bartels a. Aachen, Liebert a. Ballen-
ſtedt, Peters a. Breslau u. Köſter a. kübeck.

Stadt Zürch Hr. Rittergutsbeſ. v. Strombeck a. Wien. Hr. Juſtiz
rath Kramer a. Kopenhagen. Hr. Dr. phil. Metzger a. Leipzig. Hr.
OLGaſſeſſ. Wülfing a. Wolfenbüttel. Hr. Gutsdeſ. Metſch a. Thorn.
Pr. Oekon. Jacob a. Wittenberge. Hr. Dr. med. Mühling a. Berlin.
Pr. Declamat. Licht a. Dresden. Hr. OAmtm. Helling a. Köſtritz.
Hr. Dr. med. Eversmann a. Karau. Hr. Thierarzt Kretſchmar a.
Krimmitſchau. Die Hrrnu. Rittergutsbeſ. Heckel a. Lichtenkanne,
Baron v. Monsbach a. Frankenhauſen. Hr. Dr. theol. Bertram a.
Göttingen. Die Hrrn. Partik. Heine u. Beiganz a. Leipzig. Die
Hrru. Kaufl. Leſſer a. Berlin, Beck a. Kaſſel Heinz a. Hüldesheiw,
Altvater a. Bremen, Alterthum a. Magdeburg, Leſſer a. Brotterode,
Gäde a. Oli.

GEugliſcher Hof Die Hrru. Kaufl. Poſſe a. Magdeburg Schreler

Klausberg a. Waldegk. Hr. Schiffseigner u. Hr. Steuermann Pgker
a. Fährendorf. Hr. Deken. Lufft a. Düben. Hr. Fabrik. Knauf a.
Kemberg. Die Hrrnu. Kaufl, Proſch a. Bitterfeld u. Lehmann a.
Tecklenburg.

Goldnen Löwen Die Hrn. Kaufl. Müller a. Leipzig Heinrich a.
Magdeburg Meier a. Berlin. Hr. Aſſeſſ. Metze a. Paderborn. Hr.
Mechan kus Schöne u. Hr. Kaufm. Dombrowoki a. Leipzig.

Schwarzen Bär: Die Hrru. Pferdehdlr. Neitſch a. Tebitz, Secbach
a. Eisleben. Die Hrrn. Fabrik. Wolf a. Raguhn, Breitenbach a.
Potsdam. Hr. Kaufm. Walliſch a. Chemnitz.

Stadt Hamburg Hr. Amtm. Harsleben a. Köckern. Die Hrra.
Kaufl. Werther u. Hirſch a. Magdeburg Herzberg a. Halberſtadt,
Schalebel a. Wien u. Stolze a. Berlin Hr. Ockon. Meiſe a. Pouch.
Hr. Jnſtrumentm. Wendt a. Köthen. Hr. Fabrik. Krüger a. Neu
ſtadt. Hr. Offic. v. Krafft a. Eisleben. Hr. OAmtm. Heldermann
a. Braunſchweig. Die Hrru. Amtl. Gierhardt u. Robert a. Strelitz.

Goldnen Kugel Hr. Pachter Kögel a. Töpen. Die Hrru. Kaufl.
Vogel u. Petermann, Hr. Fleiſchermſtr Millitzer u. Hr. Fabrik.
Streſſenreiter a. Hof. Hr. OAmtw. Heifing a. Zeiz. Die Hrrn. Roß-
hdir. Klein, Schmidt, Putze, Zimmermann u. Zergiebel a. Bott
ſtedt, Altenberg u. Sommergut a. Perleberg, Leißling a. Weißen
fels, Sternberg a. Frankfurt. Die Hyrxn. Oekon. Otto u. Schmeiſſer
a. Reußen. Die Hrrn. Kaufl. Leonhardt a. Gotha, Roſcher u. Ma

a. Frantfart. Hr. Königl. Sächſ. Kammerherr v. Krofigk a. Grimma.
Hr Gutsbeſ. Wahren a. Farnſtedt. Hr. Mechanikus Schönheidt a.
Berlin. Hr. Partik. Metzner a. München.

Golduen Ring Hr. Major v. Funk a. Cresden. Die Hrrn. OAmtl.
Harmening a. Lodersleben, Vorhauer a. Gatterſtedt. Hr. Amtm.

thä a. Kaſſel.

Berlin.

Zur Eiſenbahn Hr. Oekon Trieglaff a. Dresden. Hr. Oberſtall
mſtr. Apel u. die Hrrn Oekon. Regel u. Mayhe a. Leipzig. Die
Hrrn Rittergutsbeſ. v. Boltenſtern a. Schweden v. Holleuffer a.

Bekanntmachungen.
Holzlieferung zur Thüringiſchen

Eiſenbahn.
Die Anlieferung der zum Pfahlroſt fur den

Bau der Saalbrucke beim Dorfe Salzburg
erforderlichen Nadelhölzer, als:

195 Stämme 48 Fuß lang, 8 Zoll am Zopf
ſtark,

45 Stämme 52 Fuß lang, 10 Zoll am Zopf
ſtark,

5 Schock Bohlen 14 Fuß lang, 10
breit, 3 Zoll ſtark,

68/, Schock Bohlen 14 Fuß lang, 12
Zoll breit, 6 Zoll ſtark,

26 Nuthpfahle 20 Fuß lang 12 Zoll im
Quadrat ſtark,

ſoll an geeignete Unternehmer theilweiſe oder
im Ganzen verdungen werden. Unterneh
mungsluſtige wollen die Bedingungen bei Un
terzeichnetem einſehen und ihre Offerten, ver
ſiegelt portofrei und gehörig bezeichnet, bis
zum 22. d. Mts. Morgens 11 Uhr einſenden.

Die Submittenten bleiben 3 Wochen nach
dem 22. März an ihre Gebote gebunden

Naumburg, den 11. März 1845.
Der Abtheilungs- Jngenieur

Th. Weishaupt.

Im Gasthof
zum schwarzen

Adler
endigt heute

der billigſte Verkauf von Leinenwaaren, da
der ganze Vorrath nur noch in circa drei
Centner beſteht, und um der ganzlichen
Aufraumung derſelben auch ganz gewiß zu
ſein, ſo ſind die Preiſe nochmals ſehr
herunter geſetzt. Man leſe gefälligſt unſere
Anzeige von geſtern, und man wird die
Preiſe darin ſchon äußerſt billig bemerkt
finden.

Heute jedoch
ſind die Preiſe noch billiger geſtellt, da wir
gern die Koſten ſparen möchten welche uns

die Veranſtaltung einer
Auction

verurſachen wurde.
Wir bitten ein geehrtes Publikum, ſich

gefälligſt von der Wahrheit deſſen zu über
zeugen.

Es kommen nur noch vor: mehrere gro-
ße und kleine Reſte von Bettzeug, Jnlett
und Bettdrell, Handtucher Reſter, einige
Dtzd. Tiſchtucher von 2 bis 5 Ellen,

mehrere Stücke Leinwand
ſind ebenfalls noch zu verkaufen, auch

einige große und kleine Gedecke,
wie auch Tiſchdecken, Servietten und Ta-
ſchentucher.

Gleichfalls empfehlen wir unſer eig-
nes Lager von Umſchlagetüchern,
Weſtenſtoffen und Damen-Schuürzen welche
ebenfalls feilgeſtellt ſind.

Jm Gaſthof zum ſchwar-
zen Adler, Steinſtraße Nr.

1499.

Manufactur
J. L. Hanf.

von L. Bucher (sonst Wienecke) aus Leipzig
zeigt ergebenst an, dass sie zum ersten Male ein Assortiment ihrer Erzeugnisse Zu hiesigem Markte nur bis

angef. fertigen
Stickereien GMäkelarbei ten.

Fertiger
Wäsche für

Damen Herren.

Morgen zum Verkauf auslegt, bestehend in:

Cravatten G
Modewaaren.

Verkaufslokal: grosse Steinstrasse, Nr. 173 parterre, neben der Stadt Berlin.



Bekanntmachung.
e Vom 15. März ab werden die Dampfwagen Fahrten auf der Magdeburg
e Leipziger Eiſenbahn nach folgendem Fahrplane ausgeführt werden.

Tägliche Dampfwagen- Fahrten
für die Zeit vom 15. März bis zum 15. October 18 A.

Cours von Magdeburg nach Leipzig. ſ II. Cvours von Leipzig nach Magdeburg.

x ü Güter-JügePerſonenZüge. erſonen Befördee Abfahrt PerſonenZüge. wit
Perſonen Beförde

von L rung. von rung.T. ſ T. T. in. T H.s ihr 117, Uhr B. Nhr 87, ihr ſ. r 5*7, Uhr r Uhr Uhr 6 6
6 Uhr ſ118/, Uhr] 5 Uhr 9 Uhr Uhr 6 ühr J 11 Uhr a uhrſe“7, ühr ſof uSchönebeck Morg. Vorm. Nachm. Morg. übds. Schkeuditz Morg. So le et
6* Uhr 12 Uhr s Uhr s Uhr 62/, Uhr T er uhr ſuuſ, uhrſ 5 ühr 9 ühr 7 UhrGnadan Morg. j Mitt. Nachm. Morg. Abds. Halle Statt an Abde

Uhr I12/, Uhr 5 Uhr s Uhr 7 Uhr 7 Uhr 12 Uhr 5 Uhr 9 Uhr 717, nder Saale e Morg. Mitt. Nachm. Morg. Abds. Stumsdorf o Dur n 7

h Apr 8 U. Abds.7 uhr 1 uhr 6/,uhr 11 uhr 727, uhr 12 n uh Ankunftt Lervag. Uhr [122 Uhr 6 Uhr 11 UhrCöthen WMorg. Mitt. Abds. Morg. s uhr Cöthen Worg Mitt. Abds. Morg. en. Mi

Abgang Abgang7 Uhr 1 Uhr 6*/, Uhr 11 Uhrj 6!/, Uhr 8 Uhr 1 Uhr 6 Uhr 11 Uhrſé!, UhrStumsdorf S 7 Morg. Nachm. Abds. Morg. Morg. der Saale Morg. Mitt. Abds. Morg. ars
8i7, ühr 17, ühr 7 uhr 12 uhr 7uhr 87, uhr 17, uhr ſ67, uhr ſ117, ührſ 627, ührslle Morg. Nachm. Abds. Mitt. Morg. Gnadau berg Nächm Abds. Moro.
82, Uhr 2/, Uhr 7 Uhr [128/, Uhr 797, ühr z 87, uhr 1 uhr 7 uhr 12 ühr J 7 UhrSchkeuditz Der Nachm. Aods. Witt. Worg. Schönebeck Dyorg. Nachm. Adde. Witt. e

Ankunft in 9u ühr 22/, Uhr 8 ühr 1/, ühr 877, Uhr Ankunft in o ühr 2 Uhr [7', Uhr ſie ühr[777, ühr
Leipzig Morg. Nachm. Abds. Nachm. Morg. Magdeburg Morg. Nachm. Abds. Mitt. Worg.

Erläuterungen.
1) Die GüterZüge werden bei Weſterhüſen (zwiſchen Magdeburg und Schönebeck), Wulffen (zwiſchen der

Saale und Cöthen), Gr. Weißandt (zwiſchen Cöthen und Stumsdorf), Niemberg (zwiſchen Stums-
h und Halle) und Gröbers zwiſchen Halle und Schkeuditz) anhalten, um Paſſagiere aufzunehmen und
abzuſetzen.

2) Die von Berlin kommenden Guter werden nach ihrer Ankunft in Cöthen prompt nach Leipzig in der Re
gel durch einen Extrazug befoördert, welcher aber von Paſſagieren nicht benutzt werden kann.

3) Abfahrt der Perſonen-Zuge von Magdeburg nach Halberſtadt, Braunſchweig und Hannover: 8 Uhr Mor
gens, 3 Uhr Nachmittags.
Ankunft der Perſonen Züge von Halberſtadt, Braunſchweig und Hannover in Magdeburg: 102/, Uhr

Morgens, 5, Uhr Nachmittags.
4) Abfahrt Cöthen nach Berlin: 8 Uhr Morgens, 13 Uhr Nachmittags.

des Zwiſchen -Zuges Wittenberg: 6 Uhr Nachmittags.
Ankunft der Perſonen-Zuge von Berlin in Cöthen: 12 Uhr Mittags, 6 Uhr Nachmittags.

des Zwiſchen-Zuges Wittenberg in Cöthen: 7 Uhr Morgens.
Die von Berlin kommenden Passagiere gehen resp. 122, Uhr Mittags und 6, Uhr Nachmittags von Cöthen weiter

nach Magdeburg, und um 1 Uhr AKlittags und 6 Uhr Nachmittags weiter nach Leipzig.
5) Abfahrt der Perſonen-Zuge von Leipzig nach Dresden: 6 Uhr Morgens, 4 Uhr Nachmittags.

Ankunft Dresden in Leipzig 9 Uhr Morgens, 7 Uhr Abends.
6) Zwiſchen den Städten Verlin, Leipzig, Dresden, Magdeburg, Halberſtadt, Braunſchweig und

Hannover findet ein gegenſeitiger directer Billet- Verkauf und eben ſo eine directe Expedirung des Gepackes ſtatt.
Jn Cöthen wird mit den Perſonen Zügen zehn Minuten, auf den übrigen Zwiſchen-Stationen aber nur ſo lange

angehalten als das Abfertigungs- Geſchäft Zeit erfordert.
Magdeburg, am 12. März 1845.
Directorium Der Wagdeburg Soeben I ekger Eiſenbahn- Geſellſchaft.
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